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   BETREFF   Vermittlung bei Ihrer Anfrage „Impf -Schäden bei Flüchtlingen“ beim Robert -
Koch -Institut  

 

BEZUG   Ihre E-Mail vom 20. Dezember 2016 
 
 
██████████████ ▍
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 20. Dezember 2016. Hierin teilten Sie mir mit, dass 
das Robert-Koch-Institut (RKI) nicht über die von Ihnen gewünschten Informationen 
verfügt. Aus dem von Ihnen ebenfalls übersandten Schreiben des RKI geht hervor, 
dass die Behörde darüber hinaus auch nicht für diese Thematik zuständig sei. Die 
Zuständigkeit besäßen das Paul-Ehrlich-Institut und die jeweiligen Versorgungsämter 
der Länder. 
 
Im Gegensatz zu anderen informationsrechtlichen Gesetzen ist die unzuständige 
Behörde nach dem IFG nicht dazu verpflichtet den Antrag an eine zuständige Stelle 
weiterzuleiten. Dies entbehrt die Behörde jedoch nicht von der allgemeinen Bera-
tungspflicht nach § 25 VwVfG. Die unzuständige Behörde muss den Antragsteller 
folglich auf die zuständige(n) Stelle(n) hinweisen, die seinem Informationsbegehren 
entsprechen können. Mit Blick auf die Antwort des RKI ist dies geschehen.  
 
Die freiwillige Weiterleitung des IFG-Antrags an die zuständige Stelle ist zwar grund-
sätzlich weiterhin möglich, sie ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Somit obliegt 
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es letztlich dem Antragsteller selbst, ob er den Antrag an die genannte, zuständige 
Behörde erneut stellt. 
 
Ich sehe deshalb zunächst davon ab, das RKI um eine Stellungnahme zu bitten. Soll-
ten nach diesen Ausführungen von Ihrer Seite aus weiterhin Rügen gegenüber der 
Bearbeitung Ihres Antrags durch das RKI bestehen, können Sie sich aber gerne wie-
der an mich wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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